
329 9. Kapitel — Militärstraftaten §272

Beschw erdeführer ist die M ilitärperson, die sich in eigener Sache 
beschwert. Eine M ilitärperson, die fü r einen anderen eine Beschwerde 
einreicht, ist nicht Beschw erdeführer. G ruppenbeschw erden sind nicht 
zulässig.

Liegt ein V orgesetztenverhältnis nicht vor, kann § 271 keine A nw en
dung finden. O rdnungsgem äß ist eine Beschwerde dann eingereicht, wenn 
der vorgeschriebene Dienstweg eingehalten und die Beschwerde in der 
jeweils zulässigen Form  eingereicht w urde, so ist z. B. die Beschwerde 
über einen Regim entskom m andeur nu r schriftlich, bei Inspektionen auch 
mündlich möglich.

Der Dienstweg und die A rt und Weise der Beschwerdeeinlegung sind 
jeweils in D ienstvorschriften (bei der NVA in der DV-10/6) geregelt.

Begehungsformen der S tra fta t sind die N ichtbearbeitung, das Zurück
halten  und die Nötigung zur Rücknahm e der Beschwerde. Eine Beschwerde 
ist dann nicht bearbeitet, w enn dem  Anliegen des Beschw erdeführers in 
keiner W eise nachgegangen w ird. Term inverzug und eine n u r teilw eise 
B earbeitung erfüllen den Tatbestand nicht. Das Zurückbehalten kann 
sowohl dauernd als auch zeitweise erfolgen (z. B. so lange, bis ein fü r 
den Vorgesetzten günstiger Z eitpunkt gegeben ist). Z ur Nötigung vgl. § 129.

3. Der T atbestand verlangt vorsätzliches Handeln. Der T äter muß 
erkennen, daß eine ordnungsgem äß eingereichte Beschwerde eines

U nterstellten vorliegt, zu deren B earbeitung oder W eiterleitung er dienst
lich verpflichtet ist. Die N ichtbearbeitung, das Zurückbehalten und die 
Nötigung zur R ücknahm e m üssen bew ußt erfolgen, wobei das Motiv ver
schiedenster A rt sein kann, z. B. Angst vor K ritik  an der eigenen Person, 
persönliche V orbehalte gegen den Beschw erdeführer usw.

4. § 271 ist gegenüber § 129 das speziellere Gesetz.

§ 272

V errat m ilitärischer G eheim nisse

(1) W er m ilitärische Geheimnisse unerlaubt offenbart, w ird 
m it F reiheitsstrafe bis zu fünf Jah ren  oder m it V erurteilung 
auf Bew ährung oder m it S tra farrest bestraft.

(2) Ebenso w ird bestraft, w er geheim zuhaltende m ilitä
rische Dokumente oder G egenstände sich unerlaubt verschafft, 
für Unbefugte zugänglich auf bew ahrt oder durch vorsätzliche 
Verletzung der Vorschriften über die W achsamkeit geheim 
zuhaltende m ilitärische Dokumente oder G egenstände fah r
lässig abhanden kommen läßt oder m ilitärische Geheimnisse 
fahrlässig offenbart.

(3) Wer durch die Tat schwere Folgen fü r die Gefechts
bereitschaft oder K am pffähigkeit der Truppe vorsätzlich oder


